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Kleine Anfrage des Abgeordneten Valentin Lippmann,
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drs.-Nr.: 6/11317
Thema: Nutzung des Objektes in der Markersdorfer Straße 40 in

Chemnitz durch Neonazis

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:
Der Fragesteller verwendet in der Kleinen Anfrage den Begriff „extreme
Rechte". Für die Beantwortung wird insoweit auf die Vorbemerkung Num-
mer I. in der Antwort der Sächsischen Staatsregierung auf die Große Anfra-
ge Drs.-Nr. 5/4956 verwiesen.

Der Fragesteller begehrt zum Teil Auskünfte über personenbezogene Da-
ten, insbesondere Namen von Geschehensbeteiligten. Personennamen
unterliegen dem Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestim-
mung (Art. 33 SächsVerf). Gleiches gilt für Angaben, wenn durch ihre Nen-
nung Rückschlüsse auf Personen gezogen werden könnten. Das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein Recht Dritter im Sinne
des Art. 51 Abs. 2 SächsVerf. Die Staatsregierung hat den Informations-
anspruch des Fragestellers mit den Rechten Dritter am Schutz ihrer persön-
lichen Daten abgewogen. Die Abwägung hat in den Fällen, in denen der
Staatsregierung über die in der Beantwortung enthaltenen Angaben hinaus
personenbezogene Daten bekannt sind, zu dem Ergebnis geführt, dass dem
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung Vorrang zukommt, so
dass die Angabe dieser Daten mit Extremismusbezug unterbleiben musste.
Gerade die Unterrichtung darüber, dass bestimmte Daten im Sinne des § 2
SächsVSG über eine Person bekannt sind, betrifft einen auch in Bezug auf
den öffentlichen wie nichtöffentlichen parlamentarischen Umgang beson-
ders geschützten Datenkreis, nämlich Daten, die Rückschlüsse auf politi-
sche Meinungen zulassen. Der Schutzgedanke hat umso nachhaltiger zu
wirken, als es hier nicht allein um eine schlichte politische Betätigung geht,
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sondern die betroffene Person einem extremistischen Kontext und einem bestimmten —
in der Auseinandersetzung mit anderen befindlichen — Lager zugeordnet werden soll.

Der Sächsischen Staatsregierung liegen zu der Kleinen Anfrage auch Erkenntnisse vor,
deren Mitteilung überwiegende Belange des Geheimschutzes (Art. 51 Abs. 2 Sächs-
Verf) entgegenstehen. Es handelt sich dabei um Informationen, die gemäß Nummer 8
in Verbindung mit der Nummer 3.3 der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staats-
regierung über die Behandlung von Verschlusssachen vom 4. Januar 2008 (SächsABI.
Sonderdruck Jg. 2008) als Verschlusssache eingestuft wurden. Die Einstufung erfolgte
zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz
(LfV) Sachsen und zum Schutz nachrichtendienstlicher Zugänge. Die Informationen
sind durch nachrichtendienstliche Mittel (§ 5 Abs. 1 SächsVSG) erlangt worden. Die
Weitergabe dieser Informationen würde die eingesetzten Methoden der Nachrichtenbe-
schaffung den im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zu beteiligenden Perso-
nen offenbaren oder Rückschlüsse auf die Art nachrichtendienstlicher Zugänge ermög-
lichen und somit die Arbeitsfähigkeit des LfV Sachsen gefährden. Im Falle des Einsat-
zes von Personen nach § 5 Abs. 1 SächsVSG stehen zudem Rechte Dritter im Sinne
von Art. 51 Abs. 2 SächsVerf entgegen. Diese Personen wären bei einer Mitteilung in
ihren Grundrechten auf Leben, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit der Person
gefährdet. Die Staatsregierung trifft eine Schutzpflicht gegenüber ihren nachrichten-
dienstlichen Quellen und sie hat insoweit jegliche Handlungen zu unterlassen, die zu
einer Enttarnung der Quelle führen können.

Darüber hinaus ist das Vertrauen in die Fähigkeit eines Nachrichtendienstes, die Identi-
tät seiner Quellen zu schützen, für seine Funktionsfähigkeit essentiell. Die Mitteilung
von Erkenntnissen im gewählten Verfahren, die Rückschlüsse auf nachrichtendienstli-
che Zugänge zulassen, würde sich nachhaltig negativ auf die Fähigkeit des LfV Sach-
sen auswirken, solche Zugänge zu gewinnen bzw. solche Kontakte fortzuführen.

Diese teils dauerhafte Beeinträchtigung von Rechtsgütern war mit dem Informationsin-
teresse des Abgeordneten abzuwägen. Die Abwägung ergab, dass dem Geheimschutz
und dem Schutz der Rechte Dritter Vorrang vor dem Informationsanspruch des Abge-
ordneten zukommt.

Die Sächsische Staatsregierung hat in die Abwägung einbezogen, ob andere Formen
der Informationsübermittlung möglich sind, die das Informationsinteresse des Parla-
ments unter Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen der Regierung befriedi-
gen. Mit Blick auf den im Rahmen der Beantwortung zu beteiligenden Personenkreis
kam die Staatsregierung zu dem Ergebnis, dass der erforderliche Geheimschutz sowie
der Schutz Dritter nur dann hinreichend gewährleistet werden kann, wenn die Informa-
tionsübermittlung unterbleibt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Parlamentarischen Kontrollkommission auf deren
Verlangen weitergehende Auskunft erteilt wird.

Frage 1:
Wer ist Eigentümer des Objektes?

Es liegen Informationen vor, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitgeteilt
werden können. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.
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Frage 2:
Durch welche extrem rechten Gruppen und Akteure wird das Objekt genutzt?

Das Objekt wird vom Landesverband der Jungen Nationaldemokraten (JN) sowie von
deren Stützpunkt Chemnitz genutzt.

Frage 3:
Für welche Zwecke wird das Objekt genutzt?

Das Objekt wird als offizielle Anschrift der Landesgeschäftsstelle der JN Sachsen an-
gegeben sowie als Kontaktadresse des JN-Bundesarbeitskreis „Europa" zum 3. JN-
Europa-Kongress am 11./12. Mai 2018 genutzt. Außerdem werden in den Räumlichkei-
ten Vortragsveranstaltungen und interne Treffen durchgeführt.

Darüber hinaus liegen der Staatsregierung Informationen vor, die aus Gründen der
Geheimhaltung sowie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitgeteilt werden
können. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Frage 4:
Welche Veranstaltungen fanden in 2017 im Objekt statt?

Am 20J Mai 2017 führten die JN Chemnitz in diesem Objekt das 4. Seminar für Politik
und Zeitgeschichte durch.

Darülper /hinaus liegen der Staatsregierung Informationen vor, die aus Gründen der
Gehernialtung nicht mitgeteilt werden können. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

MirMulidlichen Grüßen

Markus Ulbig
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